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AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN

Räum- und Streupflicht in Sersheim
Wir möchten auf die Räum- und Streupflicht bei Schnee und 
Eis hinweisen:

Anwendungsbereich
Innerhalb der geschlossenen Ortslage sind Gehwege nach fol-
genden Bestimmungen zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu 
räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. Falls 
Gehwege nicht vorhanden sind, gelten als Gehwege die 
seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite 
von 2 Metern. Treppen sind ebenfalls wie Gehwege zu be-
handeln.

Verpflichtete
Das Reinigen, Räumen und Bestreuen obliegt den Eigentü-
mern und Besitzern der Grundstücke, die an einer Straße lie-
gen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Besit-
zer sind insbesondere Mieter und Pächter, die das Grundstück 
ganz oder teilweise gebrauchen.
Als Straßenanlieger gelten auch die Eigentümer und Besitzer 
solcher Grundstücke, die von der Straße durch eine im Eigen-
tum der Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast ste-
hende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand 
zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 Me-
ter, bei besonders breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der 
Straßenbreite beträgt.

Schneeräumen
Die Gehwege und Gehbahnen müssen werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr von Schnee geräumt sein. 
Wenn tagsüber (bis 21.00 Uhr) Schnee fällt, ist zu räumen, so-
bald und sooft es die Sicherheit des Fußgängerverkehrs erfor-
dert. Die entsprechenden Flächen sind auf solche Breite von 
Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und insbesondere 
ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in der Regel min-
destens auf 0,8 Meter Breite zu räumen. Bei einseitigen Geh-
wegen sind nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, auf de-
ren Seite der Gehweg verläuft. Falls Gehwege nicht vorhanden 
sind, gelten als Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der 
Fahrbahn in einer Breite von 2 Metern.
Insbesondere sind auch Anwohner an Staffeln mit öffentli-
chen Wegen verpflichtet, diese im Bereich ihrer Grundstücke 
schnee- und eisfrei zu halten; für ihre eigene und insbesondere 
die Sicherheit der Allgemeinheit.

Bestreuen
Bei Schnee- und Eisglätte müssen die Gehwege und Gehbah-
nen mit Sand, Splitt oder Asche werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags bis 8.00 Uhr bestreut sein. Wenn Schnee- und 
Eisglätte tagsüber (bis 21.00 Uhr) entsteht, ist unverzüglich, bei 
Bedarf auch wiederholt, zu streuen.
Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist verboten.

Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen diese Streupflichtsatzung können 
als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße geahndet.

Winterdienst durch den gemeindlichen Bauhof
Der gemeindliche Bauhof bittet dringend darum, dass die 
Durchfahrtsbreite von 3,00 m in den Straßen eingehalten wird. 
Zum Teil können die Räumfahrzeuge wegen parkender Fahr-
zeuge nicht bzw. nur unter erschwerten Bedingungen durch-
fahren. Es ist auch dringend darauf zu achten, nicht auf den 
Wendeplatten, in Kreuzungsbereichen und Einmündungen zu 
parken. Sollte dies nicht beachtet werden, kann der Bauhof die 
Straßen nicht anfahren.
Bitte haben Sie dafür Verständnis und denken daran, dass die 
Bauhofmitarbeiter im Winter zuverlässig für geräumte Straßen 
sorgen.

Rathaus usw. geschlossen
Das Rathaus und alle gemeindlichen Einrichtungen bleiben 
am Brückentag, Freitag, 27.12.2024 ganztägig geschlossen.
Um Beachtung wird gebeten!
Jürgen Scholz
Bürgermeister

Feiertagsbestimmungen für Spielhallen und den 
Betrieb von Geldspielgeräten in Gaststätten
Zum Schutz der Feiertage ist im Landesglücksspielgesetz ein 
Verbot zum Betrieb von Spielhallen sowie von Geldspielgeräten 
in Gaststätten festgelegt. Alle Spielhallenbetreiber und Gastwir-
te werden auf diese Regelung besonders hingewiesen.
Das Verbot gilt im Jahr 2024 an folgenden Feiertagen:
• Karfreitag, 29. März
• Allerheiligen, 1. November
• Volkstrauertag, 17. November
• Buß- und Bettag, 20. November
• Totensonntag, 24. November
• Heiligabend, 24. Dezember
• Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember

Die Gemeinde Sersheim (ca. 5.800 Einwohner) sucht für die Kinder-
betreuung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine pädagogische 
Fachkraft (m/w/d) als 

Zweitkraft für die  
Ganztages-Kindergartengruppe  

im Luggeleskindergarten 
Vollzeit (Stelle auch teilbar) 

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung als pädagogische Fach-
kraft, Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im Umgang mit 
Kindern und Eltern haben und gerne selbständig arbeiten, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Wir bieten Ihnen: 
• leistungsgerechtes Entgelt nach dem TVöD und die im öffentlichen 

Dienst üblichen  Sozialleistungen 
• Einbindung in ein qualifiziertes Team 
• Möglichkeit des Fahrradleasings 
• angenehmes Betriebsklima 
• Möglichkeiten zur Fortbildung 
• unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
• Trennung U3- und Ü3-Bereich in festen Gruppenstrukturen 

Ihre Fragen beantworten Ihnen gerne Anna-Lena Föll (Luggeles-
kindergarten) Telefon 07042 816476 und Iris Dieterich (Personalamt) 
Telefon 07042 372-123. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 13.12.2024 
per E-Mail als pdf-Datei an dieterich@sersheim.de. 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

www.stelleninserate.de

Freier Bauplatz im Wohngebiet Schöllbrunnen
Die Gemeinde Sersheim bietet aktuell einen vollständig er-
schlossenen Bauplatz für ein Doppelhaus im Baugebiet Schöll-
brunnen zum Verkauf an. Die Grundstücksfläche beträgt 301 
Quadratmeter. Die Vergabe des Bauplatzes erfolgt auf Bewer-
bung und Grundlage eines Kriterienkatalogs. Die endgültige 
Entscheidung trifft der Gemeinderat.
Sie haben Interesse? Die Bewerbungsunterlagen sowie den 
Kriterienkatalog können Sie ab sofort online unter https://www.
sersheim.de/startseite/aktuelles/freier+bauplatz.html abrufen. 
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Sollten Sie keinen Zugang zu einem Drucker haben, können die 
Bewerbungsunterlagen im Rathaus unter Tel. 07042 372 -122 
angefordert und abgeholt werden.
Die Bewerbungsfrist endet zum 31.12.2024 – bis dahin sind die 
Bewerbungsunterlagen spätestens abzugeben. Bei Rückfragen 
steht Ihnen Frau Weiß unter der o.a. Telefonnummer gerne zur 
Verfügung.

Gemeinderat

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 29.11.2024
Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
29.11.2024 wurden folgende Punke besprochen:

TOP 1 Bekanntgaben
Die Neugestaltung des Außenbereiches beim Backhaus ist 
fertiggestellt. Der Wunsch aus der Mitte des Gemeinderates, 
zusätzliche Bäume zu pflanzen, soll nach dem Abbau der 
Stromleitung umgesetzt werden. Ein Leerrohr wurde bereits 
vorgesehen, sodass der Leitungsabbau in Absprache mit den 
Stadtwerken im Jahr 2025 erfolgen kann.
Im Bereich der Straße „Im Hof“ steht die Erneuerung der Was-
ser- und Stromleitungen an. Danach wird dort der Endbelag 
aufgebracht und im Anschluss die Schadstelle im Kreuzungs-
bereich Metterweg/Großsachsenheimer Straße ausgebessert.
Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2024 ist am 
13.12.2024.

TOP 2
Die Einwohnerfragestunde wurde nicht in Anspruch genommen.

TOP 3 Bebauungsplan Energiezentrale: Aufstellungsbe-
schluss und Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Die Gemeinde beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Energiezentrale. Grund dafür ist der Ausbau des Fernwär-
menetzes innerhalb der Gemeindefläche. Die Schaffung einer 
nachhaltigen Energieversorgung westlich der Feuerwehr dient 
der Versorgungssicherheit. Die dafür notwendigen Flächen 
wurden bereits erworben und die planungsrechtlichen Vor-
stellungen in mehreren verwaltungsinternen Gesprächen ent-
wickelt.
Planer Andreas Tiefau vom Büro KMB stellte dem Gemeinderat 
den Bebauungsplanentwurf vor. Durch die Nähe zur Landes-
straße L 1125 müsste grundsätzlich ein Mindestabstand zur 
Straße eingehalten werden. Da jedoch die Umwidmung der L 
1125 in diesem Bereich zur Kreis- oder Gemeindestraße ge-
plant ist, soll die Abstandsproblematik im Bebauungsplanver-
fahren mit dem Landratsamt geklärt werden.
Die Ausrichtung des Betriebsgebäudes wurde entgegen der 
ursprünglichen Planung von West nach Ost nunmehr auf Süd 
nach Nord gedreht. Damit kann das Gebäude auch als Schall-
reduzierung für die geplanten Wärmepumpen fungieren. Auf 
die Anregung, das Gebäude weiter nach Osten zu verschieben, 
teilten der Planer und die Verwaltung mit, dass dort die Neben-
anlagen wie Speicher entstehen und deshalb ein Verschieben 
nicht möglich sei. Das Gebäude selbst ist nach Westen ge-
schlossen, sodass die Schallemissionen deutlich reduziert wer-
den.
Das Baufenster bietet Reserven für Erweiterungsmöglichkeiten, 
sodass auf zukünftige Entwicklungen entsprechend reagiert 
werden kann.
Die Frage zur geplanten Gebäudehöhe beantwortete Herr Tie-
fau, dass die zulässigen acht Meter für den Baukörper gelten, 
Nebenanlagen wie beispielsweise Silos aber auch höher wer-
den können.
Der Gemeinderat billigte nach Abschluss der Diskussion den 
Geltungsbereich und die Planunterlagen. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, den Aufstellungsbeschluss bekanntzumachen und 
die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach §§ 3 und 4 
BauGB durchzuführen.

TOP 4 Vorstellung Digitalpakt Hofäckerschule
Das Land hat der Gemeinde Sersheim Fördermittel für die Di-
gitalisierung der Grundschule gewährt. Diese sind zwischen-
zeitlich abgerechnet. Insgesamt hat die Gemeinde 64.800 Euro 
erhalten und zusätzliche Eigenmittel in Höhe von rund 25.000 
Euro aus dem Haushalt zur Umsetzung beigesteuert. Es wur-
den u. a. IPads und auch digitale Tafeln angeschafft sowie die 

WLAN-Kapazitäten ausgebaut. Zusätzlich hat die Schule einen 
Glasfaseranschluss erhalten, sodass jetzt auch ausreichend 
Leistung zur Verfügung steht. Gemeinsam mit der Schule wur-
de ein Medienentwicklungsplan aufgestellt und umgesetzt.
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 5 Finanzierung des Neubaus  
in der Vaihinger Straße 16-20
Das bislang finanzintensivste Projekt der Gemeinde Sersheim 
entsteht derzeit entlang der Vaihinger Straße. 24 Wohneinhei-
ten mit einer Bruttowohnfläche von rund 2.200 m² sollen künftig 
weiteren erschwinglichen Wohnbedarf abdecken. Damit dieses 
Vorhaben finanziert werden kann, muss die Gemeinde Eigen-
mittel einsetzen, aber auch Kredite aufnehmen, sodass die Ge-
meinde Sersheim ab 2025 wieder in die Verschuldung gehen 
wird.
In der Präsentation hatte Kämmerer Sven Grau die diversen 
Finanzierungsmöglichkeiten zusammengestellt und durchge-
rechnet. Das Fazit der Prüfung war, dass eine Eigenfinanzie-
rung mit Kreditaufnahmen die wirtschaftlichste Finanzierungs-
variante ist.
Das Wohnbauprogramm der L-Bank mit zinsverbilligtem Dar-
lehen wäre in Summe weniger wirtschaftlich, da es mit einer 
Regelabsenkung der Miete um 33 % gegenüber der ortsübli-
chen Vergleichsmiete über eine Dauer von mindestens 30 Jah-
ren einhergehen würde. Außerdem wären nicht alle Wohnungen 
förderfähig und die Förderung an sich an weitere Voraussetzun-
gen gebunden. Somit, so Bürgermeister Jürgen Scholz, kom-
me dieses Programm nicht in Frage, was zwar bedauerlich sei, 
aber auch zeige, dass nicht jeder Finanzierungsanreiz auch der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung standhalte.
In der sich anschließenden Diskussion wurden die Themen Vor-
fälligkeitsentschädigung, Bereitstellung der einzelnen Auszah-
lungsbeträge und auch der noch abschließend zu verhandelnde 
Zinssatz angesprochen. Der Fahrplan, so die Verwaltung, sehe 
vor, bis zur Klausurtagung Ende Januar 2025 ein beschluss-
fähiges Kreditangebot vorzulegen, das die genannten Punkte 
beinhalte.
Der Gemeinderat beschloss eine Eigenfinanzierung des Neu-
bauvorhabens Vaihinger Straße 16-20 durch die Gemeinde 
Sersheim. Die Verwaltung wurde beauftragt, Angebote für 
die Kreditaufnahme bei öffentlich-rechtlichen und Genossen-
schaftsbanken sowie einer Privatbank einzuholen.

TOP 6 Vergabe PV-Anlage Rathaus
Dieser TOP wurde vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.

TOP 7
Die Verabschiedung der Örtlichen Bauvorschriften Bebau-
ungsplan „Alte Grundschule, 2. Änderung“ wurde beschlos-
sen.
Die öffentliche Sitzung konnte gegen 20:30 Uhr beendet wer-
den. Eine kurze nichtöffentliche Sitzung folgte im Anschluss.

Bebauungsplan

Bebauungsplan „Energiezentrale“
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und öffent-
liche Auslegung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 29.11.2024 be-
schlossen, den Bebauungsplan „Energiezentrale“ aufzustellen.
Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ergibt sich aus dem unten abgedruckten Lageplan. Der Gel-
tungsbereich wurde in öffentlicher Sitzung am 29.11.2024 vom 
Gemeinderat gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlos-
sen.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll der Ausbau 
des Fernwärmenetzes innerhalb der Gemeinde weiter voran-
kommen. Die Schaffung einer nachhaltigen Energieversorgung 
dient der öffentlichen Versorgungssicherheit.
Der von der Aufstellung betroffenen Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belan-
ge wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Der Planentwurf mit Textteil und Begründung wird vom

13.12.2024 bis 22.01.2025
im Rathaus Sersheim, Schloßstraße 21, 74372 Sersheim, Rat-
hausfoyer (Rückfragen Zimmer 22/23), während der üblichen 
Dienststunden öffentlich ausgelegt. Die Planunterlagen sind 
auch unter
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https://www.sersheim.de/startseite/wirtschaft+_+bauen/bau-
leitplaene+im+beteiligungsverfahren.html
abrufbar. Es besteht die Möglichkeit, den Planvorentwurf mit 
den Anlagen während dieser Auslegungsfrist einzusehen, sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung zu unterrichten und mit der Verwal-
tung zu erörtern. Während dieser Frist können schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift Stellungnahmen abgegeben wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Aus-
legungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normen-
kontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
- Lageplan –

Bebauungsplan „Alte Grundschule 2. Änderung“

Öffentliche Auslegung der örtlichen Bauvorschriften
Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Alte 
Grundschule 2. Änderung“ wurden in öffentlicher Sitzung am 
29.11.2024 vom Gemeinderat verabschiedet.
Die örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO werden vom

13.12.2024 - 22.01.2025
im Rathaus Sersheim, Schloßstraße 21, 74372 Sersheim, Rat-
hausfoyer, (Rückfragen Zimmer 20 und 22) während der üb-
lichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Es besteht die 
Möglichkeit, die örtlichen Bauvorschriften innerhalb dieser Aus-
legungsfrist einzusehen und mit der Verwaltung zu erörtern.
In diesem Zeitraum sind die örtlichen Bauvorschriften auch unter 
folgendem Link auf der Webseite der Gemeinde Sersheim ab-
rufbar: https://www.sersheim.de/startseite/wirtschaft+_+bau-
en/bauleitplaene+im+beteiligungsverfahren.html
Sersheim, 06.12.2024
gez.
Jürgen Scholz
Bürgermeister

Redaktionsschluss des Mitteilungsblattes

Redaktionsschluss letzte Ausgabe 2024
Das Jahresende naht und somit auch das letzte Blättle für das 
Jahr 2024.
Der Redaktionsschluss für die letzte Ausgabe 2024 (KW 51) 
wird am Freitag, 13.12.2024 sein.
Für Selbsteinsteller um 9.00 Uhr und für Einsendungen an die 
Redaktion bitte bis 11.00 Uhr. Danach kann ich leider keine Ein-
sendungen mehr annehmen.
Das Blättle erscheint dann am 18.12.2024.
Bitte beachten Sie, dass das erste Gemeindeblatt 2025 erst am 
08.01.2025 erscheinen wird. Daher muss in die letzte Ausga-
be 2024 alle Termine von 13.12.2024 bis 08.01.2025 eingestellt 
werden.
Der Verlag hat Betriebsurlaub und es wird kein Gemeindeblatt 
in dieser Zeit geben.

VES GmbH
Ver- und Entsorgungs-
gesellschaft mbH Sersheim

VES Aktuell - Letzte Ausgabe im Briefkasten
Mit der letzten Ausgabe der 
VES Aktuell informieren wir 
Sie auf diesem Weg.
Ab 2025 werden wir Sie über 
andere Wege informieren. 
Aktuell sind wir mit Kunden-
beratern in Sersheim für Sie 
unterwegs. Diese beraten Sie 
zuhause und haben ein be-
sonderes Angebot für Sie. 
Interessiert? Dann klicken Sie 
auf ves-sersheim/ves-zuhause 
und lassen Sie sich beraten.
 Geänderte Öffnungszeiten 
des Kundenbüros: Bitte be-
achten Sie, dass am Diens-
tagnachmittag nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung 
das Kundenbüro öffnet.
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Montag und Donnerstag sind wir wie gewohnt für Sie da.
VES-Geschäftsführer
REGIONAL. NACHHALTIG.
www.ves-sersheim.de

Sie erreichen das Kundenbüro unter der
Telefon-Nr.: 07042 372-177 zu diesen Geschäftszeiten:
Montag:    8:00 - 12:30 Uhr
Dienstag:  15:00 - 18:30 Uhr nur mit Termin!
Donnerstag:   8:00 - 12:00 Uhr
Oder Sie schreiben uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten. 
Wir melden uns bei Ihnen.
kundenbuero@ves-sersheim.de

Störungs- und Bereitschaftsdienst
Bei Unterbrechungen im Versorgungsnetz für Strom/Gas/Wasser/
Abwasser
Tel. 07142 7887 111

Deutsche Rentenversicherung

Energiesparen über Weihnachten

Schließtage vom 23.12.2024 bis 30.12.2024
Von Montag, 23.12.2024, bis einschließlich Montag, 30.12.2024, 
bleiben die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und 
Außenstellen, geschlossen. Über das Servicetelefon unter der 
Rufnummer 0800 1000 4800 können sich Kundinnen und Kun-
den zu Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung 
weiterhin an allen Werktagen von 8:00 Uhr bis 19.00 Uhr (frei-
tags bis 15:30 Uhr) informieren. Videoberatungen finden in die-
ser Zeit nicht statt.
Bereits in vergangenen Jahren konnte die DRV BW dadurch be-
trächtliche Energieeinsparungen verzeichnen. Diesen Beitrag 
zum Energiesparen möchte sie 2024 mit den Schließtagen zwi-
schen Weihnachten und Neujahr erneut leisten.
Ab Donnerstag, 2. Januar 2025, stehen alle Dienststellen und 
Beratungsleistungen der DRV BW wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten zur Verfügung.

Naturpark Stromberg
Heuchelberg

Aktuelle Naturparkinfo:
Es können sich kurzfristig Änderungen ergeben, daher bitte 
immer telefonisch bei den Naturparkführer:innen nachfragen. 
Einen Gesamtüberblick finden Sie auf unserer website „natur-
park-stromberg-heuchelberg.de“!

Winterschließzeit im Naturparkzentrum
Zwischen Montag, 16. Dezember 2024 bis einschließlich 
Samstag, 4. Januar 2025 ist das Naturparkzentrum geschlos-
sen. Wir öffnen unsere Ausstellung wieder am Sonntag, 
05.01., ab 10 Uhr.
Bis dahin wünschen wir allen eine schöne weihnachtliche Zeit 
und einen tollen Start ins neue Jahr! j

Naturerlebnis unterm Weihnachtsbaum –  
Veranstaltungen 2025
Das neue gedruckte Jahresprogramm mit allen Veranstaltun-
gen des Naturparks und der Naturparkführer:innen ist da und 
2025 wird definitiv ein abwechslungsreiches Jahr! Sie suchen 
noch nach einem originellen, nachhaltigen Weihnachtsge-
schenk? Dann sorgen Sie doch mit einer Führung für Freude 
unter dem Weihnachtsbaum! Ob Eselspaziergang, Kräuterwan-
derung oder Weidenflechten, hier ist für jeden das Richtige da-
bei. Durchstöbern Sie unsere website https://www.naturpark-
stromberg-heuchelberg.de/erleben und kontaktieren Sie dann 
direkt unsere Naturparkführer:innen.

Historische Plätze im Wald um Freudental –  
Rundwanderung
15.12.2024, Uhrzeit: 9.00 bis 15.00 Uhr: Wir wandern ca. 11 km 
durch den Bönnigheimer Wald hoch zur Burgstelle Rotenberg. 
Erfahren Sie dabei viel Spannendes und Wissenswertes über 

das Stutendenkmal, den jüdischen Friedhof, den Absturz eines 
deutschen Nachtjägers, das geheimnisvolle Gebiet „Sumpf", 
die königlichen Jagdeinrichtungen und über die Jagd auf den 
letzten Wolf im Stromberg.
Naturparkführer Jürgen Oehler, 07143 871564, mjoehler@gmx.
de, Kostenbeitrag: p. P. 8 €, Kinder 4 €, Treffpunkt: Freudental, 
Parkplatz Schönenberghalle; Anmeldung erforderlich.

Mit Schwebfliege Hugo die Artenvielfalt im Naturpark  
erkunden
Die Naturparke Baden-Württemberg stellen die neue Mitmach-
Fibel für Kinder vor.
Die Vielfaltsfibel eignet sich für Kinder ab acht Jahren und kann 
gut im Schulunterricht ab Klassenstufe drei eingesetzt werden. 
Die Kinder lernen spielerisch, wie vielfältig Lebensräume, Pflan-
zen- und Tierarten sind. Mit bunten Illustrationen, kniffligen 
Quizfragen, kreativen Mal- und Bastelaufgaben sowie span-
nenden Forscheraufträgen werden sie aktiv eingebunden und 
setzen sich dadurch mit der Bedeutung der Artenvielfalt aus-
einander.
Stöbern Sie im Broschüren-Service auf der Website des Natur-
park Stromberg-Heuchelberg. Auch die ersten drei Fibeln, die 
in dieser Reihe bereits erschienen sind, können Sie dort finden. 
https://www.naturpark-stromberg-heuchelberg.de/naturpark-
zentrum/broschueren-service-1

Ernährungszentrum
Mittlerer Neckar

Babys erster Brei – Ernährung im ersten Lebensjahr

Online-Vortrag am Dienstag, 14.01.2025, 10.00 bis 11.30 Uhr
In den ersten vier bis sechs Monaten ist Muttermilch bzw. Säug-
lingsnahrung die beste Mahlzeit für das Kind. Danach reicht der 
Energie- und Nährstoffgehalt nicht mehr aus. Jetzt müssen die 
Milchmahlzeiten durch Beikost ersetzt werden.
Im Online-Vortrag stellt Reinhild Holzkamp, Dipl.-Ökotropholo-
gin und Referentin für Bewusste Kinderernährung (BeKi), den 
Ernährungsplan für das 1. Lebensjahr vor und beantwortet 
Fragen. Der Online-Vortrag ist kostenfrei. Die Teilnehmerplätze 
sind begrenzt.
Die Anmeldung ist auf https://ernaehrungszentrum-lb.landwirt-
schaft-bw.de unter „Veranstaltungen“ möglich.

Online-Workshop am Dienstag, 21.01.2025, 10.00 bis 11.30 Uhr
Im Online-Workshop schauen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Martina Spalt-Kuhlmann, Meisterin der Hauswirtschaft 
und Referentin für Bewusste Kinderernährung (BeKi), über die 
Schulter. Sie gibt Tipps und Tricks bei der Zubereitung von ver-
schiedenen Breien und schult auch den Blick für die Zutaten-
liste in Fertigprodukten. Der Online-Workshop ist kostenfrei. Die 
Teilnehmerplätze sind begrenzt.
Die Anmeldung ist über https://ernaehrungszentrum-lb.land-
wirtschaft-bw.de/ unter „Veranstaltungen“ möglich.

Essen wie die Großen? –  
Kindgerechte Kost nach dem ersten Lebensjahr
Online-Vortrag am Dienstag, 28.01.2025, 10.00 bis 11.30 Uhr
Wenn aus dem Baby ein Kleinkind geworden ist, interessiert es 
sich mehr und mehr für das Familienessen. Wie sollte eine kind-
gerechte Kost aussehen? Wie gelingt die Umstellung? Diese 
Fragen beantwortet Reinhild Holzkamp, Dipl.-Ökotrophologin 
und Referentin für Bewusste Kinderernährung (BeKi), in ihrem 
Online-Vortrag. Der Online-Vortrag ist kostenfrei. Die Teilneh-
merplätze sind begrenzt.
Die Anmeldung ist auf https://ernaehrungszentrum-lb.landwirt-
schaft-bw.de unter „Veranstaltungen“ möglich.

Hofäckerschule

Weihnachtsbäume für die Hofäckerschule
Die Hofäckerschulgemeinschaft bedankt sich von ganzem Her-
zen bei den Sersheimer Löwen und bei Herrn Eckert (REWE 
Eckert in Vaihingen an der Enz) für die Weihnachtsbaumspen-
den.
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Die beiden wunderschönen Tannen schmücken seit dem 1. Ad-
vent unsere Mensa und unseren Eingangsbereich im Hauptge-
bäude und erinnern uns daran, dass schon bald wieder Weih-
nachten ist.
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Eckert und an die Sers-
heimer Löwen für diese weihnachtliche Einstimmung.
Schulleitung, Kollegium und Kinder der Hofäckerschule

 
 Fotos: sta

Jugendtreff

Jugendhaus Fourteen Sersheim
Vaihinger Str. 14, 74372 Sersheim
Jugendhaus-Leitung: Julian Kieferle – 
Kolleginnen: Julia Grodotzki & Nicole Brecht
Tel. Mobil: 0151 58706939

BiB
Bücherwelt im Bürgerhaus

Buchempfehlung der Woche:  
Die letzte Nacht von Karin Slaughter
Sara Lintons Leben veränderte sich schlagartig, als sie auf dem 
Weg von einem Barbesuch nach Hause brutal angegriffen und 
überwältigt wird. Die nächsten zwei Jahrzehnte verbringt sie 
damit, sich wieder eine Existenz aufzubauen – und zunächst 
scheint es, als hätte sie es endlich geschafft, die Vergangenheit 
hinter sich zu lassen: Sara ist nun erfolgreiche Ärztin und mit 
ihrer großen Liebe verlobt. Doch eines Nachts, während sie in 
der Notaufnahme arbeitet, wird eine junge Frau eingeliefert, de-
ren Verletzungen ihr nur allzu bekannt vorkommen. Auch Dani 
Cooper ist nach einer verhängnisvollen Nacht nicht mehr die-
selbe – und Sara muss einsehen, dass die Vergangenheit nicht 
länger begraben bleiben kann.
Karin Slaughter ist eine der weltweit berühmtesten Autorinnen 
und Schöpferin von über 20 New-York-Times-Bestseller-Roma-
nen. Ihre Bücher erscheinen in 120 Ländern und haben sich 
über 40 Millionen Mal verkauft. Die Bestseller-Serie um den Er-
mittler Will Trent wurde bereits verfilmt.
Unsere Öffnungszeiten sind: Dienstag und Donnerstag je-
weils von 16.00 bis 18.00 Uhr. In dieser Zeit erreichen Sie uns 
unter der Tel. Nr. 372185 oder jederzeit per E-Mail an bib-sers-
heim@gmx.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Team der Bücherwelt

Weihnachtsferien
Die Bücherwelt hat in den 
Weihnachtsferien vom 
20.12.2024 bis 06.01.2025 
geschlossen.

Ab Dienstag, 07.01.2025 
sind wir zu den bekannten 
Öffnungszeiten wieder für 
Sie da.

Allen Leserinnen und Lesern 
wünschen wir frohe Weih-
nachten und alles Gute für 
das neue Jahr.

Das Team der Bücherwelt

Freiwillige Feuerwehr

Im vergangenen Monat wurde die Feuerwehr Sersheim zu 9 
Einsätzen gerufen. Dies waren im Einzelnen:

Freitag, 01.11. um 02:18
Einsatzstelle: Gewerbepark Eichwald / Brandmelderalarm

 
Foto: BiB
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Samstag, 02.11. um 03:32
Einsatzstelle: Jahnstraße / Hilfeleistung, Türe öffnen – Person 
in Notlage

Samstag, 09.11. um 17:14
Einsatzstelle: Gewerbepark Eichwald / Brandmelderalarm

Mittwoch, 13.11. um 09:42
Einsatzstelle: Sachsenheim - Ochsenbach / 
ausgelöster Heimrauchmelder

Freitag, 15.11. um 19:38
Einsatzstelle: Gewerbepark Eichwald / Brandmelderalarm

Freitag, 15.11. um 22:10
Einsatzstelle: Gewerbepark Eichwald / Brandmelderalarm

Freitag, 15.11. um 23:29
Einsatzstelle: Gewerbepark Eichwald / Brandmelderalarm

Donnerstag, 21.11. um 07:22
Einsatzstelle: Gewerbepark Eichwald / Brandmelderalarm

Donnerstag, 28.11. um 17:08
Einsatzstelle: Feuerwehrhaus / Sonderalarm 
Landkreis Ludwigsburg
Insgesamt waren 129 Feuerwehrangehörige 135 Stunden im 
Einsatz.

Bestattungswesen

Die Gemeindeverwaltung Sersheim hat folgendes Unternehmen 
für die Tätigkeiten auf dem Sersheimer Friedhof (Grabherstel-
lung und -schließung, Abwicklung der Trauerfeier) beauftragt:
Bestattungsunternehmen Gräßle und Reichert
71665 Vaihingen/Enz-Enzweihingen
Beerhaldenstraße 3, Telefon 07042 270 99 33
Zur Erledigung anfallender Formalitäten und zur Vorbereitung 
der Bestattung können Sie jedes Bestattungsinstitut Ihrer Wahl 
beauftragen. Das Unternehmen Gräßle und Reichert steht dann 
dem beauftragten Bestattungsinstitut für weitere Auskünfte zur 
Verfügung.

NOTDIENSTE

Gas- und Wassernotdienst

Störungen in der Haustechnik
Notdienste erfahren Sie bei den jeweiligen Fachbetrieben.

Notdienste Gas- und Wassernotdienste der Innung Sanitär
Notdienste erfahren Sie bei den jeweiligen Fachbetrieben.

Störungen im Ver- und Entsorgungsnetz in Sersheim
Bei Unterbrechung der Strom-/Gas- und Wasserversorgung 
sowie bei Einleitung von Schadstoffen in die Kanalisation ver-
ständigen Sie den Bereitschaftsdienst für Störungen der Stadt-
werke Bietigheim-Bissingen (SWBB): Tel. 07142 7887 111

Ärztlicher Notfalldienst

Notfallpraxis Bietigheim-Bissingen
Krankenhaus Bietigheim
Riedstr. 12 (Erdgeschoss, Südeingang)
Tel. 116 117
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8:00 - 22:00 Uhr
Bitte beachten Sie: Die Notfallpraxis ist von Montag bis 
Freitag geschlossen.
Patientinnen und Patienten 
können zu den Öffnungs-
zeiten ohne vorherige An-
meldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige 
Patienten kann in dringenden 
Fällen und einer erforderlichen 
Akutbehandlung ein Haus-
besuch über die 116 117 an-

gefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere 
bei Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der 
Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Kinder- und jugendärztlicher Notdienst

Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen:
Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche im Klinikum Lud-
wigsburg
Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 18.00 Uhr bis am nächsten Morgen um 
8.00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags von 8.00 Uhr 
bis am nächsten Morgen um 8.00 Uhr
Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte bringen 
Sie die Versichertenkarte mit.
Die Notfallpraxis ist Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr geschlossen.

Sonntagsdienst der Tierärzte

Der tierärztliche Notdienst ist über die zentrale Notrufnummer 
07141 – 29 01 01 oder beim Haustierarzt / der Haustierärztin 
zu erfragen.

Apothekennotdienst

Die gesamte Liste der Notfallapotheken finden Sie auf der Inter-
netseite der Landesapothekerkammer www.lak-bw.de oder auf 
der Seite www.aponet.de.
Unter der kostenfreien Tel. 0800 00 22 8 33 (Festnetz) oder 
Mobil 22 8 33 (dt. Mobilnetz; evtl. kostenpflichtig) können Sie 
ebenfalls die Notdienste erfragen.

Donnerstag, 12.12.2024
Stadt-Apotheke Maulbronn, Frankfurter Str. 30, 
75433 Maulbronn, Tel.: 07043 - 90 01 00

Freitag, 13.12.2024
Kloster-Apotheke Horrheim, Klosterbergstr. 42, 
71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 - 30 58

Samstag, 14.12.2024
Schloss Apotheke Vaisana, Andreaestr. 16/1, 
71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 - 3 76 81 00

Sonntag, 15.12.2024
Apotheke am Bergle Kleinglattbach, Schillerstr. 46, 
71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 - 50 63

Montag, 16.12.2024
Sender-Apotheke Mühlacker, Hindenburgstr. 41, 
75417 Mühlacker, Tel.: 07041 - 81 80 30

Dienstag, 17.12.2024
Apotheke im Centrum Illingen, Ortszentrum 3, 
75428 Illingen, Württ., Tel.: 07042 - 29 55

Mittwoch, 18.12.2024
Kloster-Apotheke Maulbronn, Klosterhof 36, 
75433 Maulbronn, Tel.: 07043 - 23 58

Zahnärztlicher Notfalldienst

Für den zahnärztlichen Notdienst an Sonn- und Feiertagen kön-
nen eingeteilte Zahnärzte für den Landkreis Ludwigsburg unter 
folgender Nummer erfragt werden: 0761 - 120 120 00

Sozialstation

Wochenenddienst vom 14.12. bis 15.12.2024
Andrea Beurer, Gabriella Gaspar, Ingeborg Giereth (Samstag), 
Daniel Marinkovic (Sonntag), Stefanie Kuhlmann, Anja Walz
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen vereinzelnde Pfle-
gekräfte nicht benannt werden.

Ambulante Alten- und Krankenpflege:
Telefon: 18900
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Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege:
Telefon: 18900
Betreuungsgruppe für Demenzkranke:
Anmeldung unter Tel. 18954
Beratungsbesuche und Pflegekurse:
Telefon 18900
Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz
Montag, den 02.12.2024, 17.30 - 19.30 Uhr Betreutes Wohnen 
(Pulverturm). Anmeldung nicht notwendig.
Sozialstation Vaihingen an der Enz
Friedrichstr. 10, 71665 Vaihingen an der Enz

Frauen für Frauen e.V.

Abelstraße 11, 71634 Ludwigsburg
Beratung für Frauen in den Bereichen:
Krisen/Beziehungsprobleme/Trennung, Sexualisierte Gewalt, 
Essstörungen, Mobbing
Terminvereinbarung 07141 220870
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt 07141 649443
Frauenhaus 07141 901170
Beratung und Aufnahme von misshandelten Frauen und 
ihren Kindern
Wochenendnotruf LUNO 07141 901170
Notruf für Frauen in akuten Gewaltsituationen

Sozialpsychiatrischer Dienst des 
Landkreises Ludwigsburg

Königsallee 59/2, 71638 Ludwigsburg
Ambulante Beratung und Betreuung psychisch kranker Men-
schen und deren Angehöriger, Tel. 07141 144-41400.

Information-, Beratungs- und Beschwerdestelle
für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen
Telefon: 07141 144-2355
E-Mail: IBB-Psychiatrie@landkreis-ludwigsburg.de
www.ibb-psychiatrie-ludwigsburg.de

Ambulante Krebsberatungsstelle 
Ludwigsburg

Krebsberatungsstelle für Patienten / Angehörige im Landkreis 
Ludwigsburg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg, 
Tel.: 07141/ 99-67871
(kostenfreie psychologische und sozialrechtliche Beratung)

EUTB® Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung

Kostenloses Beratungsangebot für Menschen mit Behinderun-
gen, von Behinderung bedrohte oder chronisch kranke Men-
schen sowie deren Angehörige und andere Interessierte.
Beratungsstellen im Landkreis Ludwigsburg

EUTB Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH
Telefon: 07141/64 855-700, 
E-Mail: teilhabeberatung-lb@neuearbeit.de

EUTB Landesverband für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg e. V.
Telefon: 07141/97 254 60, 
E-Mail: eutb-ludwigsburg@lvkm-bw.de

EUTB LERNEN FÖRDERN
Telefon: 07141/97 478 70, E-Mail: eutb@lernen-foerdern.de
Weitere Infos: www.teilhabeberatung.de

Pflegestützpunkt (Pflegeberatung) 
Vaihingen/Enz

Unterstützungsangebote für Menschen 
mit Demenzerkrankung
Zu einem frühen Zeitpunkt einer Demenzerkrankung erleben 
Menschen Irritationen und erste Schwierigkeiten im Alltag. Eine 
frühzeitige Beratung kann helfen der Unsicherheit zu begegnen.
Der Pflegestützpunkt berät, wenn Ihnen Veränderungen Sorge 
bereiten und bietet Informationen, Beratung und Unterstützung 
zu allen Fragen rund um das Thema Pflegebedürftigkeit und 
Versorgung.
Landratsamt Ludwigsburg - 
Außenstelle Vaihingen an der 
Enz
Pflegestützpunkt westlicher 
Landkreis Franckstraße 20
71665 Vaihingen/Enz
Telefon 07141 144-2467
E-Mail: psp-vai@landkreis-
ludwigsburg.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.:  08:30 - 12:00 Uhr
Mo.:   13:30 – 15:30 Uhr
Do.:   13:30 – 18:00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin, damit wir genügend 
Zeit für Sie haben.

JUBILARE

Altersjubilare

Zum Geburtstag übermitteln wir herzliche Glückwünsche, ver-
bunden mit den besten Wünschen für das weitere Wohlergehen:

Donnerstag, 12.12.2024
Brunhilde Roswitha Bauknecht zum 80. Geburtstag
Rosemarie Liselotte Zech zum 75. Geburtstag

Mittwoch, 18.12.2024
Monika Feierbach zum 70. Geburtstag




